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Geschäfts-Nr. 2021-35

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der Gemeindeversammlung

Im Sinne von § 112 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes geben wir die Abstimmungs-
ergebnisse der Gemeindeversammlung vom 24. November 2025 bekannt:

Anwesende Stimmberechtigte: 72 (7.28% aller Stimmberechtigten)
Absolutes Mehr: 37 Stimmen
Anzahl Stimmberechtigte Total: 988

Abstimmungsergebnisse
1. Aufgaben- und Finanzplan 2026 – 2029 sowie Budget 2026
1.1 Kenntnisnahme vom Bericht der Controlling-Kommission zum Aufgaben- und Finanzplan 

2026 bis 2029 sowie zum Budget 2026
 zustimmende Kenntnisnahme

1.2 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2026 bis 2029
 zustimmende Kenntnisnahme

1.3 Beschluss über das Budget 2026 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 574'920.14
und Nettoinvestitionen von CHF 825'800.00. Das Budget wurde mit dem Steuerfuss
von 1.70 Einheiten erstellt

 Grossmehrheitliche Zustimmung

1.4 Eröffnung des Kontrollberichts der kantonalen Finanzaufsicht. 
---

2. Sonderkredit «Ersatz, Verstärkung Leitung Spichten-Gerbi» über CHF 720'000 inkl. MwSt.
 Grossmehrheitliche Zustimmung  

3. Totalrevision Gemeindeordnung
 Grossmehrheitliche Zustimmung

4. Wahl externe Revisionsstelle
 Grossmehrheitliche Zustimmung der Wahl der BDO AG, Luzern. 

5. Beteiligungsstrategie
 zustimmende Kenntnisnahme 

6. Gemeindestrategie und Legislaturprogramm 2024 – 2028
 zustimmende Kenntnisnahme 
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7. Genehmigung Schenkungsvertrag Grundstück Nr. 405, Hellmühlestrasse, an 
die Strassengenossenschaft Hellmühle, Meierskappel
 Grossmehrheitliche Zustimmung

8. Beschluss über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts für die Familie 
Frederick und Susanne Wollaert mit ihren Kindern Luisa und Maximilian
 Grossmehrheitliche Zustimmung

9. Informationen aus dem Gemeinderat
---

10. Umfrage
---

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit der 
Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde 
muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes enthalten.

Meierskappel, 25. November 2025
GEMEINDERAT MEIERSKAPPEL

Alexandra Iten Bürgi Laura Böschti 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin


